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A. Kirchliche Gesetze, Verord
nungen und Verfügungen

Nr; .1) Ausbildungs� und Prüfungsordnung der 
hauptben.iflichen Kirchenmusiker vom 

3.7.1987 

I. Ausbildung

§ 1

Ziel der Ausbildung 

(1) Hauptbentflid,c Kirchenmusiker im Sinne dieser
Ordnung sind k1rchliche Mitarbeiter in der Gemeinde. die
vielfältige kirchenmus:ikalische und - im Rahmen dieses
Dienstes und in möglichst engem Zusammenhang mit
ihm - katechetische und pädagogische Aufgaben zu
erfüllen in der Lage sind. Die Ausbildung soll die Studie
renden darauf vorbereiten, diese Aufgaben in der Ge
meinde verantwortlich, selbständig und in Gemeinschaft
mit den anderen Trägen1 der Dienste der Kirche wahrzu
nehmen. Sie soll sie befähigen, musikalisch-pädagogisch
und theologisch-pädagogisch das 2'.eugnis des Glaubens
zu vertreten und zu lehren.

(2) Die Tätigkeiten, auf die sich die Ausbildung ausrich
ten soll, betreffen vier Bereiche:

a) Gottesdienst und musikalische Gemeindearbeit

Musikalische und liturgische Gestaltung, Gemeinde
singen {Liedbegleitung, Improvisation, Chor- und In
strumentalgruppen u. a.). Gestaltung von Gottes
diensten zu verschiedenen Anlässen und in vielfälti
gen Fonnen.
Leitung von Gemeindechören und Instrumentalgrup
pen.

b) Kirchenmusikalische Veranstaltungen

Chor- und Orgelkonzerte, oratorische Formen, Mit
wirken bei Veranstaltungen mit verschiedenen Me
dien (Wort, Bild, Spiel, szenische Gestaltung. Tanz)

c) Gemeindegn.ippen und katechetische Gemeinde
arbeit

Gestaltung des geistlichen Lebens mit Gruppen. be
sonders auch mit Gemeindechören rrexttnterpreta
tlon, Gespräch. Beratung in Glaubens- und Lebens-
fragen),• 

· · 

Arbeit mit Kindern vor allem in der Unterweisung, mit 
Jugendlichen, Erwachsenen und Familien (Gruppen
arbeit, seminaristische Arbeitsformen, Rüstzeiten). 

.d) MusikaUsche Lehrtätigkeit 
Förderung und Ausbildung ktrchenmusiltalischer 
Kräfte für vokale und instrumentale Aufgaben (Ein
,duntentcht bzw. Kurse) 

(3) Die Ausbildung hat die Aufgabe, diese Tätigkeiten
bekanntzwli.achen, ihre bibliscb-theolcigischen, ktr
chenmuslkalischen und pädagogischen Voraussetzun
gen zu klären und in ihrem Vollzug einzuüben.
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§2

Ausbildungsstätten 

Die Ausbildung der hauptberuflichen Kirchenmusiker 
erfolgt an Kirchenmusikschulen, die der Anerkennung 
der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen be
dürfen.; 
Die Ausbildung an anderen Ausbildungsstätten kann 
aufgrund von Richtlinien der Konferenz der Evangeli
schen Kirchenleitungen ganz oder teilweise angerechnet 
werden. 

§3

Zulassung zur Ausbildung 

(1) Zum Studium der Kirchenmusik kann aufgrund
einer Eignungsprüfung zugestimmt werden,
a) wer einer Gliedkirche des Bundes der Evangelischen

Kirchen angehört, bereit ist, in den Dienst einer Kir
chengemeinde zu treten und die für den selbständi
gen und eigenverantwortlichen Beruf eines Kirchen
musikers notwendigen musikalischen, intellektuel
len, kommunikativen und pädagogischen Begabun
gen erkennen läßt,

b) wer mindestens 18 Jahre alt ist bzw. im 18. Lebens
jahr steht und als Voraussetzung für die musikali
sche Ausbildung die inst:nimentalen, vokalen und
theoretischen Anforderungen erfüllt,

c) wer eine zureichende Vorausbildung nachweisen
kann.
Als zureichend gelten
- der Abschluß der 10. Klasse der POS und eine

kirchliche (auch kirchenmusikalische) Vorausbil
dung,

- der Abschluß der 10. Klasse der POS und eine
abgeschlossene Berufsausbildung
oder das Abitur an einer staatlichen Bildungsein
richtung.

(2) Die Zulassung bedarf der Zustimmung der für den
Bewerber zuständigen gliedktrchlichen Dienststelle.
(3) Es können auch Bewerber aus einer anderen christ
lichen Kirche aufgenommen und gepruft werden, wenn
die für die Ausbildungsstätte verantwortliche Gliedkir
c.he dem zustimmt.

(4) Für die Eignungsprüfung und die Zulassung zum
Studium hat der Bewerber folgende Unterlagen einzurei
chen:
a) einen handgeschriebenen Lebenslaufnut einer Dar

stellung der Gründe für die Berufswahl,
b) ein Zeugnis des zuständigen Pfarrers und eines Kir

chenmusikers, in dem .A-1..\ßerungen über seine Zu
gehörigkeit zur Gemeinde rraufe wtd Konßrmation},
über seine Mitarbeit in der Gemeinde und über seine
Eignung zum Kirchenmusiker enthalten sein sollen.

c} . Nachweise fiQCr muSikallsche Vorbildung,
d) eine beglaubigte Abschrtft des letzten Schul- bzw.

Berufsausbildungszeugntsses,
e) ein ärztliches Gesundheitszeugnis und ein logopädi

sches bzw. phoneatrtsches Gutachten ..

1 Anerkannte Kln:henmuslkachWen sind zur Zelt Draden, Elee• 
nach. Görlitz. Greifswald und Halle. 

http:Abschll.l�
http:Abschll.l�
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(5) Zur Eignungsprüfung gehören:
a) Proben der musikalischen Fähigkeiten

aa) Musikalische · Grundkenntnisse und -fähig
keiten (Gehör, Vom-Blatt-Singen einer leich
ten Chorsttmme. musiktheoretische Elernen� 
tarkenntnisse, Improvisation), 

bb) Singen und Sprechen (Vortrag eines Kirchen
oder Volksliedes), 

cc) Klavierspiel (Vortrag einiger Stücke im
Schwierigkeitsgrad leichterer Sonaten der
Wiener Klassik und der zweisttmmtgen Inven
tioner von J. S. Bach),

dd) Orgelspiel (Vortrag einiger Stücke im Schwie
rigkeitsgrad des F-Dur-Präludiurns von J. S. 
Bach oder der Choralbearbeitung „Nun bitten
wir den Helligen Geist• von Buxtehude; Cho
ralspiel),

ee) Vom-Blatt-Spiel 
fl) Spielen eines anderen Instrumentes nach 

Wahl des Bewerbers. 
b) Nachweis intellektueller, kommunikativer und päda

." gogtscher Begabungen und Fähigkeiten
c) Einzelgespräche mit dem Bewerber über seine bishe

rige Entwicklung, die Vorstellungen von seinem künf
tigen Beruf und über seine Bereitschaft zu allen Teilen
des künftigen Dienstes einschließlich der· pädago
gtsch-katechetischen Arbeit sowie über seine Kennt
nisse der Bibel und des kirchlichen Lebens.·

(6) Die Eignungsprüfung wird von einer Kommission
aus Dozenten der Kirchenmusikschule und Vertretern
der für die Kirchenmusikschule zuständigen Gliedklrche
durchgeführt. Für die Eignungsprüfung von Bewerbern
aus anderen Gliedklrchen ist ein Vertreter der betreffen
den Gliedkirche einzuladen. Die Kommission berät über
die Eignung und stellt fest, ob der Bewerber geeignet,
unter bestimmten Bedingungen geeignet oder nicht ge
eignet ist.
Ist die Eignung nicht ausgesprochen worden, kann sich 
der Bewerber an der gleichen oder einer anderen Kir
chenmusikschule erst für das folgende Studienjahr er
neut bewerben. 
Die Kirchenmusikschulen teilen sich gegenseitig mit, wer 
die Eignungsprüfung nicht bestanden hat. 
(7) Ein von der für die Kirchenmusikschule zuständi
gen Gliedkirche zu bestimmendes Gremium spricht nach
dem Maß der vorhandenen Studienplätze die Zulassung
aus.

§4

Dauer und Verlauf der Ausbildung 

(1) Die Ausbildung umfaßt fu det Regel (B-Ausbildungl:
- ein Studium von vier Jahren an einer Kirchenmusik- .

schule
einen Vorbereitungsdienst vop mindestens einem
Jahr mit Wetterbildungskursen, der von den Gliedkir
chen verantwortet wird.

(2) Während des Studiums an der Kirchenmusikschule
werden zwei Gemeindepraktika durchgeführt, von denen
das eine der Einführung in die musikalischen und die
musikalisch-pädagogischen Aufgaben, cias andere der
Einführung in die theologtsch-pädagogtschen Aufgaben,
besonders in die katechetische Unterweisung des Kir
chenmusikers dient. Die beiden Praktika können auch
miteinander verbunden werden und sollen zusammen
mindestens 10 Wochen umfassen.,,

(3) Nach spätestens zwei Studienjahren wird in den
wichtigsten Bereichen der Ausbildung festgestellt, ob der
Studierende aufgrund der bisherigen Leistungen und
des bisherigen Verhaltens· das Studium fortsetzen kann.
Wird ihm mitgeteilt, daß er das Studium nicht fortsetzen · 
darf. kann er bei der für die Kirchenmusikschule zustän
digen Gliedklrqie Beschwerde etnlegen. 
(4) Besonders befähigten Studierenden der Kirchen
musik oder bereits in einem selbständigen Dienst als
Kirchenmusiker Stehenden kann die Teilnahme an ei
nem Aufbaustudium (A-Ausbildungl von in der Regel
zwei Jahren an der Kirchenmusikschule Halle ermög
licht werden. Die Zulassung zu dieser Ausbildung kann
auch schon während der B-Ausbildung ausgesprochen
werden. Das Nähere wird in einer besonderen Ordnung
geregelt.

§5

Lehrgebiete 

(1) Zur Ausbildung gehören folgende Lehrgebiete:
a) Muslkallsche Lehrgebiete

- instrumentaler und vokaler Bereich
- musiktheorettscher und musikpädagogischer •

Bereich 
b) Biblisch-theologische Lehr�ebiete

- biblische Botschaft
christlicher Glaube und christliches Handeln in
der Gegenwart

- Wirklichkeit der Kirche
c) Praktisch-theologische Lehrgebiete

. - Grundorientierung uber Praxis der Gemeinde 
und die Aufgaben des J:Orchenmusikers 

- liturgisches Handeln der Gemeinde
- theologtsch-pädagogtsches Handeln der · Ge-

meinde (besonders Arbeit mit Kindern und Ju
gendlichen)

- kommunikatives und seelsorgerliches Handeln
in der Gemeinde

Die Gliedklrchen können bestimmen, daß in der Kirchen
musikschule, für. die sie zuständig sind, im praktisch" 
theologischen Lehrgebiet die kirchliche Arbeit mit Kin
dern einen besonderen Schwerpunkt bildet. 
(2) Das Nähere zu den Zielen, die in den einzelnen
Lehrgebieten erreicht werden sollen, wird durch einen
Rahmenlehrplan bestimmt.
(3) Die Arbeit in den biblisch-theologischen und prak
tisch-theologischen Lehrgebieten soll 30 % der für die
Ausbildung zur Verfügung stehenden Arbeitszeit nicht
unterschreiten.

§6

Lehrverfahren 

(1) Die Ausbildung an der Kirchenmusikschule voll
zieht sich entsprechend den Anforderungen der Lehrge
biete
- im Einzelunterricht, Jm Grnppenunterrtcht, in

Seminaren und Vorlesungen;
- durch Beteiligung an der Arbeit der Chöre und

Instrumentalgruppen der Kirchenmusikschule und
- d�ch Hospita,t,iqn:und aktive Bet� an Gottefs:

dieqsten und anderen Veranstaltungen von Ge�
melnden.

. . 
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(2) Gemelndepr�a (§ 4 Absatz 2) finden unter Anlei
tnng von Mentorm statt.
Die Studierenden werden auf das Praktikum vorbereitet.
Während des Praktikums werden den Studierenden vom
Mentor bestimmte Aufgaben zugewiesen. Das Praktikum
wird mitdem Studierenden vom Mentor und von Dozen
ten der Kirchenmusikschule ausgwertet.
Die Emweisungin ein Praktikum erfolgt in Absprache mit 
der Leitung der Kirchenmusikschule durch die für den 
Studierenden zuständige kirchliche Dienststelle. 

II. Prüfung

§7

Ziel der Prüfung 
Die Prüftmg soll durch die Vorführung musikalischer 
und theologisch-pädagogischer Fähigkeiten und das 
Gespräch über Kenntnisse und Einsichten 1n allen Lehr
bereichen erweisen. ob der Studierende das Ziel der 
Ausbildung erreicht hat und zum Dienst eines hauptbe
nillichen Kirchenmusikers geeignet ist. 

§8

Prüfungskommission 
(1) Die PrüfungskommiSSion wird von der Leitung der
für die Kirchenmusikschule zuständigen Gliedkirche
berufen. Sie bestimmt auch den Vorsitzenden und den
stellvertrete_nden Vorsitzenden der Prüfungskommis
sion. 
(2} für sollen angehören 

a) Der Direktor und Dozenten der Kirchenmusikschu
le,

b) die Vertr<.,"ter des Konsistoriums bzw. des Landeskir
chenamtes, Landeskirchenrates oder Oberkirchen
rates für die kirchenmusikalische und die theolo
gisch-pädagogische Ausbild_ung,

c) der Landeskirchenmusikdirektor und der für die
katechetische Arbeit in der Gliedkirche Verantwort
liche,

d} ein Vertreter des Bundes der Evangelischen Kirchen
in der DDR,

e) zwei in der Gemeinde tätige Kirchenmusik.er,
f} ein Vertreter der Landeskirche. zu der der Studie-

rende gehört.
(3) Die Verantwortung für die Durchführung der Pni
fung liegt bei dem Vorsitzenden der Prüfungskommis
Sion und seinem Stellvertreter.

(4) An den jeweiligen Einrelprüfungen müssen minde
stens 3 Mitglieder der Prüfungskommission teilnehmen.

(5) Zu der Beschl�fassung über das Gesamtergebnis
sind alle an der jeweillgen Prüfung beteiligten Mitglieder
der Prüfungskommission einzuladen. Bei Stimmen
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

§9

Prüfungszeitpunkt und Prüfungsvorausset
zungen. 

(1) Die Prüfung wird am Ende des 4. Studienjahres
abgeschlossen.

(2) Die Fächer Orgelspiel, Liturgik, liturgisches Orgel
spiel, Chorarbeit, Christliche Botschaft und Christliches
Handeln können erst am Ende des 4. Studienjahres
geprüft werden.
(3) Die Leitung <ler Kirchenmusikschule stellt fest, ob
der Prüfling die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt.
Dazu gehören auch Nachweise über die Teilnahme an
einer Singwoche und an Gemeindesingstw1den.

§ 10

Prü.fungsgebiete und Prüfungsanforderun
gen 1 

(1) Chorarbeit
a) Dlrtgl.eren eines vor der Prü:fimg elnstudierten Chor

werkes
b} Erarbeiten und Dirigieren eines Chorwerkes in mitt

lerem Schwierigkeitsgrad (z. B. Schütz, Geistliche
Chormusik) mit dem Chor der Kirchenmusikschule
a capella oder mit Instrumenten (30 Minuten)

c) Eine zv.reite Chorprobe sollte nach Möglichkeit mit
einem Gemeindechor gehalten werden (30 Minuten)

d) Nachweis über Kenntnisse der Methoden der Chor-
schulung

Die Aufgaben zu b) und c) ,werden zwei Wochen vor der 
Prüfung gestellt. 
(2) Singen und Sprechen (20 Minuten)
{3) Partitur und Generalbaßspiel (15 Minuten)
a) Spiel elnes Kantatensatzes (z. B. Buxtehude)
b} Spiel eines Bachchoralsatzes in alten Scltlüsseln
c} Spiel einer polyphonen Chorpartitur in moderner

Notation
d} Vom-Blatt-Spiel eines Generalbaßliedcs und eines

einfachen Rezitativs
Die Aufgaben zu a) und c) werden zwei Wochen, die 
Aufgaben zu b) und d) werden insgesamt 301\-linuten vor 
der Prüfung gestellt. 
(4) Gehörbildung
a} Musikdiktat: Melodisch-rhythmisch ein- und zwei

stimmig und homophon vierstimmig (60 Minuten}
b) Bestlmmung,von Intervallen, Tonfolgen, Akkorden

urid. Modulationen (10 1\-linuten)
c} Vom-Blatt-Singen einer Chorstimme

(5) Liturgisches Orgelspiel
a) Vorbereitete Aufgaben (Die Aufgaben werden eine

·woche vorher gestellt}:
Einleitung und Begleitung von Kirchenliedern 
(c. f, - auch obligat} 
Improvisieren von Cboralvorspielen in ver
schiedenen Formen 

- Auswendigspielen bekannter Kirchenlieder
und liturgtscher Stücke

b} unvorbereitete Aufgaben
Einleitung und Begleitung -von Kirchc:nliedern 
(c. f. im Sowan - auch obligat) 
Transponieren eines !.Jedes in eigenem oder 
Choralbuchsatz 
eine thematische Modulation 

1 Anmerkung: Die FA.eher Fonneolehi:'e, Inatrumen�de, Ar
rangement und Medienkunde mö.seen nicht ge$0!1dert geprßft. 
sondern können Im Zusammenhang mit anderen Fächern geprüft 
weroen, 
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Die Prüfungszeit für a) und b) beträgt insgesamt 30 
Minuten. 
c) Orgelspiel in einem öffentlichen Gottesdienst in 

Anwesenheit eines Beauftragten der Prüfungskom
mission (Vorbereitungszeit 1 Woche) .. 

(6) Orgelliteraturspiel (40 Minuten)
, l Vortrag von vier Orgelwerken verschiedener Stllepo

chen, davon soll eines von J. S. Bach sein. Eines der 
Werke wird zwei Monate vor der Prüfung vom Fach
lehrer benannt und vom Prüfling selbständig erar
beitet und eingerichtet. 

b) V9m-Blatt-Spiel eines leichteren Orgelstückes
c) Nachweis der Beherrschung von 10 Choralvorspie-

len, davon 5 aus �em „Orgelbüchlein" von Bach. 
(7) Orgelkunde (15 Minuten)
a) Geschichte und Struktur der Orgel
b} Dispositions- und Registerkunde
c) Pflege der Orgel einschlid)lich des Stimmens von

Rohrwerken, Beseitigung von leichteren Störungen
(8) Klavier {30 Minuten)
Vortrag von zwei bis drei Werken verschiedener Stilepo-

. eben und Begleitung eines Vokal- oder lnstrumentalso
los (z.B. Schubert-Lieder, Schubert-Sonatinen für Violi
ne und Klavier). 
(9) Melodieinstnnnent (15 Minuten)
a) Grundlagen und 0kenntnisse des Blechbläserspiels

und Vortrag eines Liedes oder einer Stimme aus 
einem Bläsersatz

b) Vertrautheit mit einem Streich-, Blas- und Zupfin
strument eigener Wahl.

(10) Musikgeschichte 115 Minuten)
Hauptepochen der allgemeinen Musikge
schichte bis zur Gegenwart und ihre Beziehun
gen zu den Strömungen der Geistesgeschichte 
Geschichte der Kirchenmusik, ihre musikali
schen Formen. ihrer lnstrumentiernng und 
Auffühnmgspraxis 
wichtige Werke der Kirchenmusik und ihre 
Interpretation 

( 11) Tonsatz
a} Hausarbeit (6 Wochen)

Ausarbeitung einer Liedkantate oder mehrerer Sät
ze in verschiedener Besetzung für kantorale Praxis

b) Klausur (5 Stunden)
Ausarbeitung· eines vierstimmtgen homopho
nen Liedsatzes für gemischten Chor 
Ausarbeitung einer dreistimmigen polyphonen 
c.-f.-Bearbeitung in beliebiger Besetzung 
Ausarbeitung von Modulationsformen oder 
Anfertigung einer Analyse eines Bachchorals 

(12} Musikpädagogik (15 Minuten) 
Pädagogische Voraussetzungen der musikali
schen Arbeit mit Einzelnen, Grnppen und 
Chören 
Didaktische·· Ziele und Methoden der Unter
richtsarbeit 
Vomereitung, Kontrolle und Auswertung der 
musikpädagogtschen Arbeit. 

(13). Liturgik (15 Minuten) 
Geschichtliche Entwicklung des christlichen Gottesdien
stes bis. zur Gegenwart, Strnktur des Gottesdienstes, 
situationsbe7.ogene Gottesdienstgestaltung. 

(14) Hymnologie und liturgisches Singen (15 Minuten)
Geschichte des Kirchenliedes und des Gesang
buches 
Kenntnis des Gesangbuches und anderer Ued
sammlungen 
Melodiekunde 
Kenntnis der liturgischen Weisen. der wichtig
sten Psalmtöne und der Regeln der Psalmodie 
unbegleitetes Smgen von liturgischen Weisen 
und Kirchenliedern 

(15) Biblische Botschaft (15 Minuten)
Überblick über die Bücher des Alten und Neuen 

.Testamentes, ihrer Geschichte, der m ihnen 
vertretenen literarischen Fonnen l.llld ihrer 
wichtigsten theologischen Aussagen 
Auslegungsmethoden 
Bedeutung des biblisch begründeten Liedgute� 
der Kirche und der Vertonung biblischer Texte 
für die Verkündigung des Evangeliums 
Gesamtverständnis der Bibel (biblisches und 
gegenwärtiges Weltbild, Verhältnis von Altem 
und Neuem Testament, Bedeutung der Schrift 
als Kanon und die Überlieferung). 

116} Christliche Botschaft und christliches Handeln {15
Minuten)
a) Christliche Botschaft angesichts der gegenwärtigen .

Welt (Dogmatik)
Hauptaussagen des christlichen Glaubens und 
ihre .besonderen Ausprägungen in der Ge
schichte 
Probleme in der Begegnung chrtstlicher Glau
bensaussagen mit philosophischen Positionen, 
religiöse Überzeugung und existentielle Erfah
rung der Gegenwart. 

b) Christliches Handeln in der Gegenwart (Ethik)

Aufgaben des Christen in seinem Leben vor 
Gott und in der Gemeinde (Höfen der Verkündi
gung, Lesen der Schrift, Versammlung der 
Gemeinde, ihre Dienste, ihre Öffnung und 
Begrenzung) 
Aufgaben des Christen in der Familie, im Beruf 
und m der Gesellschaft (z. B. Umgang der Ge
schlechter miteinander, Stellung zu Beruf, 
Staat, Staatengemeinschaft, Ökologie). 

( 17) Gemeindeaufbau (einschlid)lich Kirchenkunde
und Kirchengeschichte) - (15 Minuten)
a) Gemeindeaufbau und Dienste des Kirchenmusikers

in der Gemeinde
- Aufgaben der Gemeinde, besondere Dienste,

Zusammenwirken
Planung, Leitung, Organisation und Fmanzie
rnng der Gemeindearbeit
Zusammenwirken der Gemeinde mit anderen
Gemeinden und mit der Gesamtkirche.

b} Kirchenkunde und Kirchengeschichte .
Organisation der eigenen Kirche und der Welt
christenheit 
Unterschiede und Übereinstimmungen in der 
Lehre der christlichen Kirchen und ihre ge
schichtliche Begründung 
Gestaltungen · des christlichen Lebens in Ge

. genwart und Vergangenheit (:t. B. Frömmtg- · 
keitsformen, kirchliche Kunst). 
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(18) Theologtsch-pädagogtsche Arbeit (30 Minuten)
Gnmdkenntnisse.der Pädagogik und Psycholo
gi.e 
Aufgaben und Ziele der pädagogisch-katecheti
schen Arbeit in der Gemeinde, insbesondere 
mit Kindern und Jugendlichen 
Gruppenarbeit, Kommunikation, Gesprächs
führung und Arbeitsformen mit Kindern und 
Jugendlichen, Umgang mit Medien und Gestal-
tung 
Planung, Durchfühnuig und Auswertung von 
Veranstaltungen verschiedener Art, dazu not
wendige Gestaltungsmittel 
Gesprächsführung in Seelsorge und Beratung 
am Einzelnen und in Gruppen 

Die Gliedkirchen können für dieses Prüfungsgebiet wei
tere Pn'lfungsfäc-her festlegen. 

§ 11

Weitere Prüfungsaufgaben und Prüfungsab-
lauf 

(ll Aus einem der im § 10 Absatz 10 bis 14 genannten 
Fächer wird das Thema einer schriftlichen Haus:rrbelt 
unter Berücksichtigung der Wünsche des Prüflings 
gewählt. Die Arbeit soll 20 bis 30 Seiten umfassen. 
(2) In einer Klausurarbeit von insgesamt 4 Stunden
werden Aufgaben aus zwei der in§ 10 Absatz 15 bis 18
genannten Prüfungsgebiete zur Wahl gestellt IThemen
oder Einzelfragen).
(3) Zur Feststellung der Kenntnisse in den praktisch
theologtschen Lehrgebieten gehört die Vorbereitung und
Durchführung eines Projektes (z. B. Beitrag für eine
Kinder- oder Konflrmandenrüste, Chrtstenlehrestunde.
Junge Gemeinde). bei dem eine Teilaufgabe aus den
biblisch-theologtschen Lehrgebieten sowie möglichst
auch aus den musikalischen Lehrgebieten zu stellen ist
und die Kenntnisse aus den Lehrgebieten Gemeindeauf
bau und theologisch-pädagogtsche Arbeit anzuwenden
sind. Dafür ist eine schriftliche Ausarbeitung von etwa 10
bis 15 Seiten vorzulegen. Im Zusammenhang mit der
Projektaufgabe wird ein Kolloquium gehalten.

§ 12

Bewertung der Prüfung 
{1) Für die Einzelleistungen In den Lehrgebieten und 
die Gesamtleistung wird folgende Benotung festgelegt: 

sehr gut (1} 
gut, (2). 
befrtedigend (3)
genügend (4) 
ungenügend (5)

Außerdem können besondere Merkmale der Einzellei
stungen durch verbale Aussagen festgehalten werden. 
(2) Die Fächer OrgeWteratuispiel, liturgisches Orgel
spiel, Chorarbeit und Uturg(ksowletheologisch-pädago
gtsche Arbeit müssen „Genügend" bewertet worden sein,
damit die Prüfung als bestanden gelten kann.
(3) Werden bis zu drei einzelne Prüfungsfächer, von
denen nicht mehr als eines ein in Absatz 2 genanntes
Fachsein darf, .,ungenügend" (5) bewertet. so iStinjedem
Fall die Prüfung des unter Absatz 2 genannten und als
.. ungemlgend" (5) bewerteten Faches zu wiederhole9.
Welche weiteren Prüfungen zu wiederholen sind, ent
scheidet die Prüfungskommission.

(4) Wenn die Prüfung in mehr als drei einzelnen Prü
fungsfächern oder in ·mehr als einem der in Absatz 2
genannten Fächer nicht bestanden wird, Ist die gesamte
Prüfung nicht bestanden. Eine Prüfung gilt auch dann
als nic.ht bestanden, wenn unerlaubte Hilfsmittel ver
wendet oder Täuschungsversuche unternommen wor
den sind ..
(5) Eitle Nachprüfung in einzelnen Fächern kann frühe
stens drei Monate und spätestens ein Jahr nach Ab
schluß der Prüfung durchgeführt werden. Andernfalls
wird die bisher abgelegte Prüfung Insgesamt ungültig.
ßei einer Nachprüfung kann in dem betreffenden Prü
fungsfach höchstens die Note „befriedigend" (3) gegeben
werden.
(6) Eine nicht bestandene Prüfung kann frühestens
nach sechs Monaten. spätestens nach zwei Jahren wie
derholt werden. Für die Wiederholung der Prüfung kann
die Prüfungskommission Befreiung von solchen Fächern
gewähren, die mit mindestens „befriedigend� bewertet
wurden. Eine zweite Wiederholung ist nicht möglich.
(7) li'ber eine noch nicht abgeschlossene Pnlfung und
die in diesem Zusammenhang festgelegten Nachprüfun
gen sowie über die nicht bestandene Prüfung erhält der
Kandidat eine schriftliche Benachrichtigung.
(8) liber die erfolgreich bestandene Gesamtprüfung
erhält der Kandidat ein Zeugnis, auf dem

die Einzelnoten, 
die von der Prüfungskommission festgesetzte Gt 
samtnote. 

- eine verbale Beuneilung festgehalten werden.

III. Vorbereitungsdienst

§ 13
Dauer und Inhalt des Vorbereitungsdienstes 
(1) Nach Abschluß der Prüfung zum hauptberuflichen
Kirchenmusiker {B-Prüfung) ist der Kirchenmusiker In
einen Vorbereitungsdienst abzuordnen. der mindestens
1 Jahr dauen.
(2) Der Kirchenmusiker ist im Vorbereitungsdienst
verpflid1tet. sid1 von Mentoren begleiten zu lassen und
an zwei Weiterbildungskursen von Jeweils 4c Wod1en
teilzunehmen. von denen der eine die kirchenmusikali
sche Arbeit reflektieren und der andere besonders die
Arbeit mit Kindern und Jugendlicl1en vertiefen soll.

§ 14
Abschluß des Vorbereitungsdienstes 

(1) Zum Abschluß des Vorbereitungsdienstes Wird ein 
Kolloquium gehalten. Dazu stnd die entsprechenden
Beurteilungen über die Befähigung zum Dienst als Kir
chenmusiker sowie ein Arbeitsbericht einzureichen. Das
Nähere, insbesondere auch über die Verlängen.mg des
Vorbereitungsdienstes vor dem Kolloquium oder nach
einem unbefriedigend verlaufenen Kolloquium. bestim
men die Gliedkfrchen .. 
(2) Nach erfolgreichem Abschluß des Vorbereitungs
dienstes erhä1t der KJrchenmusiker die Anstellungsfä
higkeit zuerkannt.

Berlin. den 3. Juli 1987 
Ko:rjferenz �er Evangelischen 
�eniettungen tn der DDR 
r>� V�rsitzende·
Dr. Leich
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Nr. 2) Urkun d e  über die Errichtung einer E. Weitere Hinweise 
2. Pfarrstelle im Pfarrsprengel Prerow,
Kirchenkreis Bartp. F. Mitteilungen für den ldrchllchen Dienst

Nach Anhörung der Beteiligten wird gemäß Artikel 30 der 
Pommerschen Kirchenordmmg bestimmt: 

§ 1

Nr. 3) ,,Aufbau der Predigt" (Fortsetzung Nr. 4 -
ABL. 4/ 1990 -· .,Der Hörer und sein Pre
diger") 

Im Ffar:rsprengel Prerow, Kirchenkreis Barth, wird eine 2. 
Pfarrstelle in Ahrenshoop errichtet. 3. Langfristiges Lernen

§2

Diese Ffarrstelle umfa.ßt den Gemeindebereich Born/ 
Ahrenshoop. 

§3

Diese Urkunde tritt rückwirkend am 1. 7. 1990 m Kraft. 

(L.S.) 

Greifswald, den 4. Februar 1991 

Konsistorium 
der Pommerschen Evangelischen Kirche 

(Harder) 
Konsistorialpräsident 

B. Hinweise auf staatliche Gesetze und Verord
nungen

C. Pe�onalnachrlch ten

Ernannt: 
Kons.-Rätln Silke S t o p p e r  a m  zur Oberkonsistortal
rätln ab 1. Februar 1991. 

Kons.-Rat Dr. Christoph E h r  i c h t zum Oberkonsisto
rtalrat ab 1. Februar 1991. 

D. Freie Stellen

· Die Pfarrstelle in Glewitz, Kreis Grimmen, Pommersche
Landeskirche, ist seit der Pensionierung des Pastors und
des Ruhestandes der Katechetin unbesetzt. Damit das
nicht so lange so bleibt, ist die Gemeinde dabei, das alte
Ffarrhaus gründlich zu renovieren, es soll angenehme .
Lebensbedingungen, auch für eine Familie, bieten. Das
ist die private Seite. Auf der dienstlichen. wartet eine
Dorfgemeinde dringend auf eine(n) Pastor(in). Zur Kir
chengemeinde Glewitz gehört noch Modrow, wo ein gro
ßer Posaunenchor aktiv ist. In allen Dörfern, die sich um

· die Muttergemeinde scharen, warten viele Kinder wieder
auf Christenlehre.
Wer Lust zur Arbeit auf einem Dorf hat und bereit ist, als
Seelsorger und Prediger zu uns zu kommen, nehme sich
doch bitte einen Atlas, suche Glewitz und besuche uns.
Entstehende Fahrkosten werden erstattet.
Anfragen sind zu richten an Superintendent Bohl,
Domstr. 7, 0-2320 Grimmen: Bewerbungen an das 
Evangelische Konsistorium, Bahnhofstr. 35/36, 0-2200
Greifswald.

Die beschriebenen Aufbaumodelle für Predigten garan
tieren keinen Lernerfolg, aber sie können ihm dienen. 
Durch eine einzelne Predigt wird der Prediger nur selten 
das gesteckte Ziel erreichen. Das geschieht in der Regel in 
einem längerfristigen Pro�. in dem mehrere Predigten 
dann eine besondere Bedeutung für den Hörer bekom
men. "" 

Ein Text oder ein Thema braucht nicht in einer einzigen 
Predigt „ausgcschöpW zu werden. Er kann in mehrere 
thematische Schwerpunkte unterteilt werden. Diese 
Übung hat es in der Kirche früher oft gegeben. Es sei an 
Katechismuspredigten erinnert, wo zu einem Gebot zwei 
oder drei Predigten hintereinander gehalten wurden. 
Dasselbe empfiehlt sich auch zur Auslegung anderer 
zusammenhängender biblischer Texte oder des Glau
bensbekenntnisses. Wenn die Gemeinde zu Themenrei-
1,Ien eingeladen wird und der Prediger ihr klarzumachen 
versteht, daß der Urnerfolg am kontinuierlichen Hören 

· liegt, wird sie gern an einer kurzen Predigtreihe teilneh
men. Der Prediger sollte das dadurch unterstützen, daß
er die Themen vorher ankündigt.
Ein Lernprozeß braucht seine Zeit. Nur die Wiederholung
führt zum Erfolg. Darum ist es gut, ein Thema unter
verschiedenen Gesichtspunkten zu entfalten und daran
zu denken, wie die Hörer die Botschaft besser aufnehmen
und verarbeiten können. Sonst kommt es zu den be
kannten alarmierenden Mlßerfolgen. Das hat auch eine
Hörerbefragung ergeben, die eine hohe Zustimmung zur 
gehaltenen Predigt und damit zum Prediger zeigte (über
80 %), während sich nur wenige Hörer an den Inhalt der 
Predigt richtig oder teilweise richtig erinnern konnten
(etwa, 30 %).

Die Befragung wurde 1967 unter Leitung von Osmund
Schreuder in Je 25 evangelischen und katholischen
Gemeinden durchgeführt und erfaßte etwa je 1250 Pre
digthörer. U. a. wurden zwei Fragen gestellt:

Wie hat Ihnen diese Predigt zugesagt?

(Geschlossene Frage mit vorgegebenem Bewertungska
talog)
Gesamteindruck: 
sehr gut 
gut 
teil-teils 
nicht so sehr oder gar nicht 

evang. 
25% 
57% 
6% 
8% 

kath. 
14% 
55% 
11% 
12%. 

Ganz andere Zahlen ergab die Frage danach, wie die 
Predigten verarbeitet wurden: 

Woran können Sie sich noch erinnern? 

... Und woran noch? (Offene Frage) 
Inhalt der Predigt evang. 
richtige Antwort . 4 % 
teilweise richtig 27 % 
:falsche Antwort 31 % 
keine Antwort 38 % 

kath.· 
6% 

30% 
22% 
42% 
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